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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm
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BauV OÖ 1985 §37;

VwRallg;

Rechtssatz

Wurde in einem zivilgerichtlichen Verfahren eine Schädigung des Kellers der Nachbarn durch eine Abwasserleitung von

der angrenzenden Liegenschaft als nicht bewiesen angenommen, so kann daraus nicht die Schlußfolgerung gezogen

werden, daß die im Verwaltungsverfahren zu lösenden Fragen einer allfälligen Verletzung subjektiv-öBentlicher Rechte

der Nachbarn damit beantwortet sind, besonders, wenn die nunmehr vorgesehenen Maßnahmen nach der Äußerung

des Amtssachverständigen eine Verschlechterung der gegebenen Verhältnisse, nämlich eine weitere Verminderung der

Hangstabilität, bedeuten könnten.
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